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und bestätigen ließ, und zugleich verordnete, daß diese Visitatoren
die Aebte der Lombardei und der Mark von Treviso zur Ab¬haltung eines Ordenskapitels einberufen sollten, und zwar sowohl
die exemten als nicht exemten; die daselbst aufzustellenden Präsi¬
denten sollen die Säumigen mit kirchlichen Zensuren zum Er¬
scheinen nöthigen und mit denselben Waffen die Beschlüsse desKapitels zur Geltung bringen. Ueberdieß verfügt das ange¬
zogene Dekret Nachfolgendes: 1. Die Visitatoren sollen die
Klöster in geistlichen und weltlichen Dingen sorgfältig unter¬
suchen und verbessern; die strafbaren Mönche soll jedoch der
eigene Obere und zwar nach Laut der Regel und der päpstlichen
Verordnungen zurechtweisen; Mönche, die sich hartnäckig auf¬
lehnen, sollen von den Visitatoren mit kirchlichen Zensuren be¬legt werden. 2. Aebte, welche in der Reform ihrer Klöster
nachlässig sind, sollen in den Ordenskapiteln öffentlich belangt
werden. Sind nicht exemte Aebte allzusehr uachlässig, so soll
dieß dem Bischöfe angezeigt werden und dieser einen Koadjutor
bis zum nächsten Kapitel bestellen. Ist ein Abt aber sonst ein
Verschwender, oder verdient er aus andern Gründen entfernt zuwerden, so soll der hierüber benachrichtigte Bischof denselben
ohne öffentliche gerichtliche Untersuchung absetzen und
inzwischen einen zeitlichen Administrator bestellen, widrigenfalls
sei die Sache an den apostolischen Stuhl zu bringen. Tritt
dieses bei exemten Aebten ein, so haben die Visitatoren oder
Präsidenten des Kapitels einen zeitlichen Administrator zu be¬
stellen. Die Absetzung selbst aber bleibt dem apostolischen Stuhle
vorbehalten. Hierüber oder in andern Dingen nöthige Bot¬
schaften an den apostolischen Stuhl sind von den gemeinsamen
Beiträgen der Aebte zu bestreiten. 3. Sowohl die Visitatoren
als auch die Präsidenten des Kapitels sollen genau das Thun
und Lassen ihrer Vorgänger prüfen mtb deren Nachlässigkeiten
oder Ausschreitungen beim Kapitel anzeigen. 4. Weltliche Kleriker
sollen nimmer Klosterpfründen erhalten nnb die bereits begründeten
sich in die zeitlichen und geistlichen Angelegenheiten der Klöster
durchaus nicht mischen; lasterhafte, weltliche Pfründner, sollen in
nicht exemten Klöstern durch den Bischof, in exemten durch dieVisitatoren oder Kapitelspräsidenten ihrer Pfründen entsetzt werden.
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